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RECHT

Von Claudia Eugster. Datendiebstahl, er- 
laubte Datenverwertung, unerlaubte Daten- 
mitteilung – Daten in der Arbeitswelt  
bewegen sich in einem oft komplizierten 
Spannungsfeld. Arbeitsvertraglich ist zu 
unterscheiden, ob Daten rechtmässig oder 
unrechtmässig erworben wurden und ob 
deren Nutzung während oder nach Been- 
digung des Arbeitsverhältnisses erfolgte. 
Wie dürfen Mitarbeitende Daten nutzen 
und wo liegen die berechtigen Interessen 
der Arbeitgebenden am Schutz ihrer Daten?

Kopieren Mitarbeitende beispielsweise 
Daten mit Geheimnischarakter für Dritte 
von ihren Arbeitgebenden oder gelingt 
ihnen nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses der Zugriff auf Daten, so erlangen 
sie ihre Kenntnisse unrechtmässig. Eine 
rechtmässige Kenntnisnahme von Daten 
während des Arbeitsverhältnisses kann 
auch zu einer unerlaubten Nutzung führen, 
wenn geheime Daten weitergegeben,  
ein nachvertragliches Konkurrenz- oder 
ein Verwertungsverbot vereinbart wurden.

Verwertungs- und Mitteilungsverbot 
während des Arbeitsverhältnisses. Wäh- 
rend des Arbeitsverhältnisses dürfen 
Geschäftsdaten mit Geheimnischarakter 
nur im Interesse der Arbeitgebenden 
verwendet werden. Es gilt ein absolutes 
Verwertungs- und Mitteilungsverbot von 
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis-
sen wie zum Beispiel Preisberechnungen, 
Kundenlisten, Bezugsquellen, Organi- 
grammen, Verteilkanälen oder geschäft- 
lichen Verbindungen. Die Entwendung 
solcher Daten, deren Nutzung zu eigenen 
Zwecken oder die Weitergabe an Dritte 
stellt eine schwere Treuepflichtverletzung 
(Art. 321a Abs. 1 und 4 OR) sowie einen 
fristlosen Kündigungsgrund dar. Zudem 
besteht auch eine strafrechtliche Relevanz. 

Was müssen Mitarbeitende dem Arbeit- 
gebenden alles zurückgeben? Grund-
sätzlich müssen Mitarbeitende gestützt 
auf Art. 339a OR bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgebenden 
alles zurückgeben, was sie während der 

Arbeit von ihm oder Dritten auf dessen 
Rechnung erhalten haben. Darunter fallen 
auch Daten in Papierform oder auf Daten- 
trägern – diese sind unabhängig davon, 
ob sie ein Geschäftsgeheimnis betreffen 
oder nicht, zurückzugeben. So dürfen 
beispielsweise weder Kundenlisten noch 
Kalkulationen, Konzepte, Beispiele oder 
Kopien mitgenommen werden. Die Mit- 
nahme von Daten ist nur zulässig, wenn 
das Einverständnis der Arbeitgebenden 
vorliegt. Wird diese Bestimmung verletzt, 
sind die Daten unrechtmässig erworben.

Nachvertragliche Treuepflicht. Mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
besteht die Treuepflicht in abgeschwächter 
Form weiter. Ehemalige Mitarbeitende 
sind grundsätzlich immer noch zur Ver- 
schwiegenheit verpflichtet, soweit es  
zur Wahrung der berechtigen Interessen  
des Arbeitgebenden erforderlich ist (Art. 
321a Abs. 4 OR). Die nachvertragliche 
Verschwiegenheitspflicht umfasst ge- 
mäss Praxis lediglich ein Mitteilungsver-
bot, jedoch kein Verwertungsverbot: 
Rechtmässig erlangte Kenntnisse dürfen 
daher von ehemaligen Mitarbeitenden 
für sich genutzt werden. Umfang und 
Inhalt der gesetzlichen Verschwiegenheits- 
pflicht können vertraglich zugunsten der 
Arbeitgebenden näher umschrieben 
werden, zum Beispiel durch ein nachver-
tragliches Konkurrenzverbot oder ein 
nachvertragliches Verwertungsverbot.

Zulässige Datenverwertung nach Beendi- 
gung des Arbeitsverhältnisses. Folglich 
dürfen ehemalige Mitarbeitende recht- 
mässig erlangte Daten – also Informationen, 
die sie aus ihrer Erinnerung abrufen und 
mit öffentlich zugänglichen Mitteln (z.B. 
Telefonbuch) ergänzen – für sich nutzen, 
nicht aber Dritten, zum Beispiel dem neuen 
Arbeitgebenden, mitteilen. Die erlaubte 
Verwertung findet ihre Grenze zudem im 
unlauteren Wettbewerb, insbesondere 
im systematischen Abwerben. Zulässig 
ist ferner die Nutzung von Daten, die der 
Arbeitgebende freigegeben hat, beispiels- 
weise ein Liste mit gewissen Kunden.

Gerichtliche Unterbindung unzulässiger 
nachvertraglicher Datennutzung. Wurden 
Daten unrechtmässig erworben, ist auch 
deren Verwertung und Weitergabe unzu- 
lässig. Die Nutzung solcher Daten kann 
von Arbeitgebenden gerichtlich unterbun-
den werden und sie können Schadener-
satz geltend machen. So ist zum Beispiel 
die Kontaktaufnahme mit ehemaligen 
Kunden gestützt auf eine unrechtmässig 
mitgenommene Kundenliste per se nicht 
erlaubt. Kann der Arbeitgebende die Un- 
rechtmässigkeit des Datenbesitzes bei 
Gericht glaubhaft machen, kann er vor- 
sorgliche Massnahmen erwirken, welche 
die Kontaktaufnahme zu den ehemaligen 
Kunden untersagt (vgl. JAR 2010, S. 437 ff).

Kenntnis der individuellen arbeitsvertrag- 
lichen Bestimmungen. Damit sich ehe- 
malige Mitarbeitende korrekt verhalten 
und nicht ihre nachvertragliche Treue- 
pflicht verletzen, ist es wichtig, dass sie 
neben den obigen Grundsätzen ihre in- 
dividuellen, möglicherweise einschrän- 
kenderen Vertragsbedingungen kennen.
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